
Fördern Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter Teil 8

Steuern im Bild, Teil 392

Beispiel: Betriebsarzt 
Der betriebsärztliche 
Dienst bzw. die Zurver-
fügungstellung einer 
ärztlichen Leistung im 
Betrieb, die üblicher-
weise durch den 
betriebs ärztlichen 
Dienst erbracht wird, ist 
steuerfrei. 

Fördern Sie die Gesundheit 
Ihrer Mitarbeiter – eine Inves-
tition, die sich lohnt und allen Beteiligten 
vielfach zugutekommt.

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, bringt 
Ihnen die MEDplan steuerliche Regelungen 
bildhaft näher. Diesmal: 
Mitarbeiter-Gesundheitsförderung, Teil 8.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Ihrer Mitarbeiter – eine Inves-

Beispiel: Massagen 
Wenn die Massage in der eigenen 
Ordination erfolgt und Sie als 
 Arbeitgeber direkt mit dem Mas-
seur abrechnen, unterliegt diese 
Leistung keinem Steuerabzug. 
 Externe Massagen fallen nicht in 
eines der vier Handlungsfelder; im 
Falle einer Abgabenprüfung wird 
der Steuerabzug wahrschein-
lich versagt werden.
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Ihrer Mitarbeiter – eine Inves-
tition, die sich lohnt und allen Beteiligten 
vielfach zugutekommt.

Ihrer Mitarbeiter – eine Inves-


